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Managementplanung
FFH-Gebiet 5930-371
"Ehemaliger Standortübungsplatz Ebern und Umgebung"
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Karte 3: Maßnahmen

0 50 10025 Meter

FFH-Gebietsgrenze 5930-371 "Ehemaliger Standortübungsplatz Ebern und Umgebung"
(Feinabgrenzung auf der Basis 1:5000 nach BayNat2000V)

Flurstücke / Verkehrswege

LRT 6430 - Feuchte Hochstaudenfluren

LRT 6510 - Magere Flachland-Mähwiesen

Maßnahmen für Offenland-Lebensraumtypen
LRT 3150 - Nährstoffreiche Stillgewässer

regelmäßige ein- bis zweischürige Mahd ab Mitte Juni unter Schonung von Essigrosenbeständen 
(siehe Ausnahmen bei Vorkommen der Wiesenknopf-Ameisenbläulinge)
regelmäßige Mahd (ab Mitte Juni) oder extensive Beweidung (ab Anfang Juni) unter Schonung von 
Essigrosenbeständen
regelmäßige extensive Beweidung ab Anfang Juni mit Nachmahd nach Bedarf unter Schonung von 
Essigrosenbeständen

Rücknahme/Regulierung der fischereiwirtschaftlichen Nutzung
Entfernung von Gehölzen am Gewässerrand in Südexposition. 
Auslichtung von Gehölzen an sonstigen Gewässerrändern

gelegentliche Mahd ab Mitte September

Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Essigrosenbestände freistellen und  belassen
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Maßnahmen für Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie

Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea [Phengaris] nausithous)
Ein- bis zweischürige Mahd mit erstem Schnitt bis 15.6. (bzw. Ende Juni) und je nach Aufwuchs 
zweitem Schnitt ab Anfang September. Zwischen dem 1. und 2. Schnitt Bewirtschaftungsruhe.

Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea [Phengaris] teleius)

Gelbbauchunke(Bombina variegata) 
Regelmäßige schonende Räumung/ Entkrautung von Gewässern/ Verdichtung der Gewässersohle 
(November- Januar)
Anlage von temporären KleingewässernK

Gelegentliche Mahd ab Mitte September

Ein bis zwei schürige Mahd oder Beweidung bis 15.6. (bzw. Ende Juni)  und je nach Aufwuchs 
zweiter Schnitt oder Weidegang ab Anfang September

Keine Beweidung zwischen Ende Juni und Anfang September
Regelmäßige Mahd ab Mitte September in stark verbrachten Beständen

LRT 6210* - Kalkmagerrasen mit Orchideen
regelmäßige einschürige Mahd nicht vor Anfang Juli unter Schonung von Essigrosenbeständen, 
Mahdruhe von Anfang Mai bis Mitte/Ende Juni zur Schonung von Orchideenbeständen
Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Essigrosenbestände freistellen und belassen
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LRT 6210 - Kalkmagerrasen
regelmäßige Mahd ab Anfang Juli oder extensive Beweidung, Essigrosenbestände belassen

Entfernung / Auslichtung von Gehölzaufwuchs, Essigrosenbestände freistellen und  belassen

P P P
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regelmäßige Mahd von verbrachten/versaumten Beständen Anfang/Mitte Mai bis Mitte/Ende Juni, 
Essigrosenbestände belassen

Zurückdrängung der Lupine durch mehrmalige Mahd im Jahr
+ + + + ++ + + + ++ + + + ++ + + + +
+ + + + ++ + + + ++ + + + +

Mahd ab Mitte Juli mit Abfuhr des Mähgutes unter Schonung von Wacholder- und Essigrosenbeständen
LRT 5130 - Wacholderheiden

(Details siehe Maßnahmentext)

(Details siehe Maßnahmentext)

Auf Stock setzen / Gehölze entfernenS

Maßnahmen für Wald-Lebensraumtypen
LRT 9130 - Waldmeister-Buchenwälder

100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

LRT 9170 - Labkraut-Eichen-Hainbuchenwälder
100 Fortführung der naturnahen Behandlung (siehe Text)

Entfernung aufkommender Gehölze mit Abfuhr des Gehölzschnittes (Wacholder mit Anteil zwischen 
10-25% belassen). Auf Flächen nach BayWaldG bemessenen Anteil der Verjüngung standortgemäßer 
Baumarten mit einer Baumschichtdeckung von ca. 50% belassenP P P
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